
Die Transformation von Völkerrecht Art. 8

seinem Urteil vom 25. 3. 1966 (NJ 1966, S. 193 ff., hier S. 203) angenommen, daß über 
Art. 5 Abs. 1 der Verfassung von 1949 die Tatbestände des Art. 6 des Statuts für den 
Internationalen Militärgerichtshof in innerstaatliches Recht transformiert worden seien.

d) Die DDR gehört zu den Unterzeichnerstaaten der Schlußakte der Konferenz über 4 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa vom 1. 8. 1975x. Diese enthält im Teil 1 
eine Erklärung, die die Beziehungen der Teilnehmerstaaten leiten soll. Deren Prinzipien 
sind:

I. Souveräne Gleichheit, Achtung der der Souveränität innewohnenden Rechte,
II. Enthaltung von der Androhung oder Anwendung von Gewalt,
III. Unverletzlichkeit der Grenzen,
IV. Territoriale Integrität der Staaten,
V. Friedliche Beilegung von Streitfällen,
VI. Nichteinmischung in innere Angelegenheiten,
VII. Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Gedanken-, 

Gewissens-, Religions- oder Überzeugungsfreiheit,
VIII. Gleichberechtigung und Selbstbestimmungsrecht der Völker,
IX. Zusammenarbeit zwischen den Staaten,
X. Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen nach Treu und Glauben.

Die DDR hält sich völkervertraglich an den Prinzipienkatalog gegenüber den Teilneh
merstaaten gebunden (Manfred Mohr, Die Grundprinzipien . . ., S. 34). Da indessen die 
aufgeführten Prinzipien von grundlegender Bedeutung sind und auch von den Staaten, die 
nicht die Schlußakte unterzeichnet haben, anerkannt werden, also als »allgemein anerkann
te, dem Frieden und der friedlichen Zusammenarbeit der Völker« dienende Regeln zu wer
ten sind, liegt nunmehr die Bedeutung des Art. 8 Abs. 1 darin, daß die Staatsmacht der 
DDR verfassungsrechtlich an die Grundsätze gebunden ist. Sie darf nichts tun, was ihnen 
widerspricht, insbesondere keine gegen sie verstoßende Normativakte erlassen.

e) Die Bindung der Bürger an die allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts im 5 
Sinne des Art. 8 Abs. 1 wirft Probleme auf. Die meisten von ihnen können ihrer Natur 
nach nur das Verhalten von Staaten betreffen. Aber es gibt auch solche, die Bürger unmit
telbar verpflichten und berechtigen könnten. Es fragt sich, ob Art. 8 Abs. 1 so zu interpre
tieren ist, daß über ihn die Bürger unmittelbar verpflichtet oder berechtigt werden, oder
ob in dieser Hinsicht jeweils ein besonderer Transformationsakt erforderlich ist. Eindeutig 
ist die Rechtslage hinsichtlich der allgemein anerkannten Normen des Völkerrechts über 
die Bestrafung von Verbrechen gegen den Frieden, gegen die Menschlichkeit und von 
Kriegsverbrechen. Nach Art. 91 sind diese unmittelbar geltendes Recht und unterlie
gen nicht der Verjährung. Aber auch im übrigen muß die unmittelbare Bindung der Bür
ger in dem Sinne angenommen werden, daß sie durch die Prinzipien der Schlußakte ohne 
besonderen Transformationsakt verpflichtet werden. Was aber von der Verpflichtung gilt, 
kann für eine Berechtigung nicht geleugnet werden. Das gilt zum Beispiel für die Ach
tung der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Freilich enthält die Schlußakte der KSZE 
nur allgemein gehaltene Erklärungen. Sie bedürfen der Konkretisierung. Sie liegt hinsicht
lich der Menschenrechte in den Internationalen Konventionen über politische und zivile * 283
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1 Text in: Deutsche Außenpolitik 1975, S. 1370.


